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			Eine Umweltförderung des BMK – managed by Kommunalkredit Public Consulting
			Angaben zur "De-minimis"-Förderung
		Gemäß der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen ABl. Nr. L 2023/2831 vom 15.12.2023 S. 1 wird die Förderungsgewährung zugunsten eines Unternehmens bis zum Betrag von 300.000 Euro innerhalb von drei Jahren nicht als staatliche Beihilfe angesehen und unterliegt damit auch nicht der Anmeldungspflicht gemäß EG-Vertrag. Der Dreijahreszeitraum ist rollierend, d. h. bei jeder Neugenehmigung einer „De-minimis“-Beihilfe ist die Gesamtsumme der in den vergangenen drei Jahren genehmigten „De-minimis“-Beihilfen maßgeblich. Ob bereits genehmigte Förderungen „De-minimis“-Förderungen waren, ist üblicherweise aus den Förderungsverträgen ersichtlich.
		Die antragstellende Person ist Teil eines verbundenen Unternehmens.1
		Aufstellung aller "De-minimis"-Förderungen der vergangenen drei Jahre
Die Aufstellung hat alle "De-minimis"-Förderungen zu enthalten, welche die förderungsnehmende Person sowie alle mit ihr verbundenen Unternehmen (beteiligte oder mit ihr in Beziehung stehende Unternehmen im Sinne des Artikel 2 (2) der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) in den letzten drei Jahren beantragt oder erhalten haben bzw. ihnen zugesichert wurden.
				Unternehmen	Name der Förderungsstelle	Vorhaben	Höhe der (beantragten) Förderung (EURO)2	Bruttosubventions-äquivalent (EURO)	Art der Förderung	Status der Förderung	Datum d. Genehmigung
		1								bitte auswählen
		2								bitte auswählen
		3								bitte auswählen
		4								bitte auswählen
		5								bitte auswählen
		6								bitte auswählen
						Summe	0	0
		Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben angeführten Daten und verpflichte mich zur Meldung im Falle des Überschreitens der Betragsgrenze von 300.000 Euro durch zwischenzeitlich beantragte und erhaltene Förderungen.
		Ort, Datum					Unterschrift der förderungsnehmenden Person beziehungsweise der vertretungsbefugten Person
		1 Verbundene Unternehmen gelten als "ein einziges Unternehmen." Die Begriffsbestimmung lt. Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen
		sieht folgende Definition vor (Artikel 2 (2)).
		Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die Zwecke dieser Verordnung alle Unternehmen mit ein, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:
		a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
		b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
		c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;
		d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.
		2 Das Bruttosubventionsäquivalent dient dazu, verschiedene Arten von Beihilfen vergleichbar zu machen. Sollten Sie für Ihr Projekt einen Zuschuss erhalten haben, tragen Sie diesen bitte ein. Bei anderen Beihilfen für Ihr Projekt (z. B. Garantien, Haftungen, geförderte Kredite) ist Ihr Beihilfebetrag in das Bruttosubventionsäquivalent umzurechnen und dieser zu erfassen.
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Das Bruttosubventionsäquivalent dient dazu, verschiedene Arten von Beihilfen vergleichbar zu machen. Sollten Sie für Ihr Projekt einen Zuschuss erhalten haben, tragen Sie diesen bitte ein. Bei anderen  Beihilfen für Ihr Projekt (z. B. Garantien, Haftungen, geförderte Kredite) ist Ihr Beihilfebetrag in das Bruttosubventionsäquivalent umzurechnen und dieser zu erfassen.
Verbundene Unternehmen gelten als "ein einziges Unternehmen." Die Begriffsbestimmung lt. Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen sieht folgende Definition vor (Artikel 2 (2))
Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die Zwecke dieser Verordnung alle Unternehmen mit ein, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:
a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;
d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.


